PLANUNGSBURO

PISKE

Ortsgemeinde Obrigheim, textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan ,Bahnhofstral3e”

Satzungsfassung vom 05.04.2023

Ortsgemeinde Obrigheim

Bebauungsplan ,,BahnhofstraRe*
im Verfahren nach § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB

Textliche Festsetzungen

A.

2.2

2.3

2.4

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)
Im Allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zulassig:
e Wohngebaude sowie
¢ nicht storende Handwerksbetriebe,
Im Allgemeinen Wohngebiet kdbnnen ausnahmsweise zugelassen werden:

e die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden sowie Schank- und
Speisewirtschaften,

e Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke,

e Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie
e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe
Im Allgemeinen Wohngebiet sind unzulassig:
e Anlagen fur Verwaltungen
e Gartenbaubetriebe und
e Tankstellen

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine Grundflachenzahl (GRZ)
von 0,4 und eine Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,7 festgesetzt.

Die Traufhdhe THmax betragt 7,0 m.

Die Firsthohe FHmax betragt 10,5 m.

Die maximal zulassige Traufh6he ermittelt sich aus dem vertikalen Abstand zwi-
schen der in Festsetzung 2.5 definierten Bezugshohe und dem Schnittpunkt zwi-

schen GebaudeaulRlenwand und Oberkante Dachhaut. Sie darf fir maximal 1/3
der zugehorigen Gebaudelange uberschritten werden.

Die maximal zulassige Firsthohe ermittelt sich aus dem vertikalen Abstand zwi-
schen der in Festsetzung 2.5 definierten Bezugshéhe und dem hdchsten Punkt
der Dachhaut bzw. Oberkante der Attika.
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2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

Bezugspunkt fur die Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen gemald § 18
Abs. 1 BauNVO ist fur das Allgemeine Wohngebiet der in der Planzeichnung
festgesetzte Bezugspunkt fur die Hohe baulicher Anlagen.

Bauweise, luberbaubare und nicht iberbaubare Grundstiicksflache (§ 9
Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22-23 BauNVO)

Fur den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bau-
weise festgesetzt. Im Allgemeinen Wohngebiet sind Einzel- und Doppelhauser
zulassig.

Die Uberbaubaren Grundstucksflachen werden durch Eintrag in der Planzeich-
nung Uber Baugrenzen definiert. Zur Herstellung von Terrassen und Uberdach-
ten Terrassen ohne Seitenwande durfen die festgesetzten Baugrenzen Uber-
schritten werden.

Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen mit ihren Einfahrten (§
9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Terrassen und Uberdachte Terrassen ohne Seitenwande sind auch auf3erhalb
der Uberbaubaren Grundstucksflache zulassig.

Garagen sind mit ihrer Zufahrtsseite im gesamten Plangebiet mindestens 5 m
von der Stralkenbegrenzungslinie zurlickgesetzt zu errichten.

Garagen und Stellplatze sind ausschliel3lich zwischen der Stralienbegrenzungs-
linie an der zur Zufahrt genutzten Grundstucksseite und der rickwartigen Grenze
der Uberbaubaren Grundstlcksflache bzw. deren Verlangerung bis an die seitli-
che Grundstucksgrenze zulassig.

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Einzelhaus sind maximal 2 Wohnungen, je Doppelhaushalfte maximal 1 Woh-
nung zulassig.

Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Auf den privaten Baugrundstiicken ist je angefangene 250 m? Grundstiicksflache
mindestens ein standortgerechter Laubbaum oder hochstammiger Obstbaum
der Qualitat 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 — 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

Dachflachen von Carports und Garagen sind mindestens extensiv mit einer
standortgerechten Gras-Krauter-Mischung anzusaen oder zu bepflanzen; die
Begrunung ist dauerhalt zu unterhalten.

Die den privaten Grunflachen zugewandten Aullenwande von Gebauden, deren
Fensterabstand mehr als 5 m betragt, sowie den privaten Grunflachen zuge-
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8.1
8.2

9.1

9.2

10.

wandte fensterlosen Fassaden sind mit Schling- oder Kletterpflanzen zu begru-
nen; auf je 1,5 m Wandlange ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

Mit Leitungsrecht zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die privaten Verkehrsflachen werden als mit Leitungsrechten zu belastende Fla-
chen zugunsten der im Plangebiet tatigen oder tatig werdenden Leitungsbetrei-
ber festgesetzt.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.
§ 88 LBauO)

Dachflachen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
Zulassig sind Dacher mit einer Dachneigung bis 40°.

Dachaufbauten, Nebengiebel und Dacheinschnitte sind nur zulassig, wenn ihre
Breite in ihrer Summe die Halfte der zugehdrigen Gebaudelange nicht Uber-
schreiten. Die Breite der einzelnen Dachaufbauten, Nebengiebel bzw. Dachein-
schnitte darf 1/3 der zugehoérigen Gebaudelange nicht Uberschreiten.

Gestaltung der Stellplatze und der unbebauten Flachen der bebauten
Grundstiicke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Auf den privaten Baugrundsticken sind PKW-Stellplatze, Zufahrten und Wege
mit wasserdurchlassigen Belagen zu versehen, sofern das anfallende Nieder-
schlagswasser nicht anderweitig auf dem Baugrundstuck versickert wird.

Im Bereich der privaten Baugrundstucke ist — aul3er im Traufbereich der Ge-
baude bis maximal 0,8 m Tiefe - die Verwendung von Stein-, Kiesel- und sonsti-
gen Materialschuttungen mit mehr als 1 m? Flache zur Gestaltung von Vegeta-
tionsflachen unzulassig.

Zahl notwendiger Stellplatze (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)
Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplatze herzustellen.

HINWEISE
Niederschlagswasserbewirtschaftung

Die auf den Dachflachen und Erschlie3ungsflachen anfallenden Niederschlags-
wasser sollen vorbehaltlich einer gegebenenfalls erforderlichen wasserrechtli-
chen Genehmigung auf den Grundstlcksflachen versickert bzw. als Brauchwas-
ser genutzt werden.

Das Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung ist durch die kunftigen
Bauherren mit der SGD Sud, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft
und Bodenschutz abzustimmen.
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Artenschutz

Im Planungsgebiet ist das Vorkommen streng geschitzter Tierarten (insbeson-
dere europaische Vogelarten, Eidechsen oder Fledermause) zu erwarten. Die
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG sind zu beach-
ten. Rodungsarbeiten sind nur im Zeitraum vom ersten Oktober bis zum letzten
Februar zulassig.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, folgende Vermeidungsmalinahmen durch-
zufihren:

¢ Die Fledermaus-Quartiere und der Nistplatz der Schleiereule durfen erst
entfernt werden, wenn diese nachweislich ungenutzt sind. Sie sind vorab
zu beseitigen, zu verschlieRen oder durch Offnung des Daches (Licht-
einfall) zu vergramen.

e Zur Vergramung der Eidechsen sind samtliche Habitat-Strukturen
(Stein- und Holzhaufen u.a.) in den Bereichen, in denen der Abriss statt-
findet, sowie im spateren Baufeld, von Hand zu rdumen. Zudem ist die
Vegetation hier kurz zu halten und in den angrenzenden Bereichen Er-
satzstrukturen wie Versteck- und Eiablageplatze, Uberwinterungs- und
Nahrungshabitate anzulegen.

e Vor der Inanspruchnahme der von Eidechsen besiedelten Flache muss
die Eidechsenfreiheit durch eine Umweltbaubegleitung festgestellt wer-
den. Ggfs. sind begleitende Tierrettungsmalnahmen vorzunehmen.

e Essind 5 Fledermausflachkasten (je einer pro Neubau) auf dem in Rede
stehenden Grundstlck fachgerecht anzubringen und zu unterhalten.

e Weiterhin ist ein Schleiereulennistkasten (GrofRe ca. 100 x 50 x 50 cm)
in der Protestantischen Stephanskirche in Albsheim, Hauptstra3e 20 in
Obrigheim fachgerecht anzubringen und zu unterhalten. Fur die fachge-
rechte Anbringung ist eine ornithologisch versierte Person beizuziehen.
Diese Malinahme wurde im April 2021 bereits umgesetzt.

e Der Oberen Naturschutzbehdrde ist ein entsprechender Bericht Gber die
Durchfuhrung und den Erfolg der Vergramungsmalfnahme der Eidech-
sen, der Beseitigung der Fledermausquartiere und des Nistplatzes sowie
der Bereitstellung des Schleiereulennistkastens vorzulegen.

e Der Oberen Naturschutzbehdorde ist ein entsprechender Bericht Uber die
Aufhangung der neuen Fledermausquartiere vorzulegen.

Grundwasserschutz

Malnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit
Grundwasserfreilegungen (Temporare Grundwasserhaltung) gerechnet werden
muss, bedurfen gemaf § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, wel-
che rechtzeitig vor Beginn der Ma3nahme bei der Unteren Wasserbehorde zu
beantragen ist.
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Wasserschutzgebiet/Wassergewinnungsgebiet

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der sich im Festsetzungsverfahren be-
findlichen Wasserschutzgebietszone 11l Obrigheim. Entsprechende Hinweise fur
Bauarbeiten im Wasserschutzgebiet sind zu beachten.

Natirliches Radonpotenzial

Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natlrliche Radonpotenzial lokal er-
hoht sein. Es wird daher empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass eine
durchgangige Betonfundamentplatte erstellt wird und der DIN-gerechte Schutz
gegen Bodenfeuchte gewahrleistet ist. In Kellerraumen oder Raumen mit erdbe-
ruhrten Wanden, die dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich
genutzt werden, sollte auf ausreichende (Fenster) — Luftung (StoR3lGften) vor al-
lem wahrend der Heizperiode geachtet werden.

Zur Feststellung der konkreten Radonkonzentration im Bereich des einzelnen
Bauplatzes kénnen orientierende Radonmessungen in der Bodenluft sinnvoll
sein.

Denkmalschutz

Bei den im Plangebiet durchzufihrenden Tiefbauarbeiten sind die Bestimmun-
gen des Denkmalschutzgesetzes zu beachten.

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchaologie sind im Geltungs-
bereich der 0.g. Planung drei archaologische Fundstellen verzeichnet. Es han-
delt sich dabei um réomische Koérper- und Brandbestattungen (Fundstelle Albs-
heim/Eis 1) sowie um Korpergraber der vorromischen Eisenzeit und des frihen
Mittelalters (Fdst. Albsheim/Eis 2). Dartber hinaus ist im 6stlichen Teil des Gel-
tungsbereichs mit dem Verlauf der Romerstralde zu rechnen (Fdst. Albsheim/Eis
8, Muhlheim 5).

Im Rahmen einer Sondage wurden zwei vorgeschichtliche Siedlungsgruben und
zwei mittelalterliche bzw. frGhneuzeitliche Befunde ab 1 m unter Gelandeober-
kante (GOK) dokumentiert. Aufgrund der archaologischen Befundlage ist von ei-
ner Unterkellerung der Gebaude abzusehen. Jegliche Bodeneingriffe sind auf
max. 0,8 m unter GOK begrenzt. Bodenabtrage mit einem Bagger sind rick-
wartsgerichtet und der spatere Schotterauftrag vorwartsgerichtet durchzufuhren.
Bodeneingriffe, die Uber eine Tiefe von 0,8 m unter GOK hinausgehen, bedirfen
der Zustimmung der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchao-
logie. Dies gilt auch fur nach Landesbauordnung genehmigungsfreie Vorhaben.

Nicht bekannte Kleindenkmaler (wie Grenzsteine) durfen von Planierungen o. a.
nicht beruhrt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt wer-
den.

Jeder zutage kommende archaologische Fund ist unverzlglich bei der Direktion
Landesarchaologie, Aul3enstelle Speyer, zu melden. Die Fundstelle ist soweit als
mdglich unverandert zu lassen und Gegenstande sind gegen Verlust zu sichern.
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Werden archaologische Objekte angetroffen, so ist der archaologischen Denk-
malpflege ein angemessener Zeitraum einzurdumen, damit Rettungsgrabungen
durchgefuhrt werden kénnen.

Davon abgesehen ist jedoch insgesamt nur ein geringer Teil der tatsachlich im
Boden vorhandenen archaologischen Fundstellen/Denkmaler bekannt; daher ist
die Zustimmung der Direktion Landesarchaologie - Speyer grundsatzlich an die
Ubernahme folgender Punkte gebunden:

1. Bedingungen

Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumalinahmen (wie Mutterbodenabtrag)
hat der Vorhabentrager im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums
fur Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchfihrung von § 21,
Abs. 3 DSchG, Punkt 2, sowie flr die spateren Erdarbeiten der Bautrager/ Bau-
herr, die ausfuhrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit uns zu gege-
bener Zeit (mind. 4 Wochen im Voraus) die Vorgehensweise und Terminierung
der Arbeiten in Schriftform abzustimmen. Ein Mitarbeiter des Amtes wird die
Bauarbeiten Uberwachen.

2. Auflagen

2.1 Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zu-
letzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. S. 543),
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archaologische Fund unver-
zuglich zu melden, die Fundstelle soweit als moglich unverandert zu lassen und
die Gegenstande sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

2.2 Punkte 1.1 und 2.1 entbinden Bautrager/Bauherrn bzw. entsprechende Ab-
teilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegen-
uber der GDKE.

2.3 Sollten wirklich archaologische Objekte angetroffen werden, so ist der Di-
rektion Landesarchaologie ein angemessener Zeitraum einzuraumen, damit wir
unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfiihrenden Firmen, plan-
maldig den Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entspre-
chend durchfihren kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen.
Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauher-
ren/Bautrager finanzielle Beitrage fur die MalRnahmen erforderlich.

2.4 Die Meldepflicht gilt besonders fur die Malknahmen (Mutterbodenabtrag)
zur Vorbereitung der Baumalnahmen.

Bodenschutz

Bei Hinweisen auf abgelagerte Abfalle, stillgelegte Anlagen, bei denen mit um-
weltgefahrdenden Stoffen umgegangen wurde oder gefahrverdachtigen Beein-
trachtigungen der Bodenfunktionen ist umgehend die SGD Siud — Regionalstelle
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu informieren.

Bei der Verwendung von Recyclingmaterial sind die einschlagigen abfall- und
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bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke
(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berlcksichtigen. Fur Neu-
bauvorhaben oder grélere An- und Umbauten (insbesondere mit Lastanderun-
gen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915
zu berucksichtigen.

Auffiullungen

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vor-
gaben des §12 BBodSchV.

Far Auffllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR
M 20 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen -
Technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall" in ihrer neuesten Fas-
sung zu beachten. Fur weitere Ausfuhrungen wird auf die Vollzugshilfe zu §12
BBodSchV der Landerarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX-
Informationsblatter 24 bis 26 hingewiesen.

Brandschutz

e Gebaude, deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuer-
wehr fuhrt, durfen nur errichtet werden, wenn Zufahrt oder Zugang und
geeignete Aufstellflachen fur die erforderlichen Rettungsgerate vorgese-
hen werden.

e Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der zum Anleitern bestimmten
Stellen mehr als 8 m uber Gelande liegen, ist eine Zu- oder Durchfahrt zu
schaffen. Bei Gebauden, die ganz oder mit Teilen auf bisher unbebauten
Grundstucken mehr als 50 m, auf bereits bebauten Grundstucken mehr
als 80 m von einer 6ffentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind Zu- oder
Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebauden gelegenen Grund-
stlicksteilen und Bewegungsflachen herzustellen. Die Zu- oder Durchfahr-
ten mussen mindestens 3 m breit sein und eine lichte Ho6he von mindes-
tens 3,5 m haben. Werden die Zu- oder Durchfahrten auf eine Lange von
mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile begrenzt, so muss die lichte Breite
mindestens 3,5 m betragen.

e Zur Sicherstellung der Loschwasserversorgung ist eine Wassermenge
von mindestens 48 -192 m3/h je nach baulicher Nutzung der Gebiete und
Gefahr der Brandausbreitung Uber einen Zeitraum von mindestens 2
Stunden erforderlich und nachzuweisen (auf das DVGW Arbeitsblatt
W405 wird hingewiesen).

e Sofern im Umkreis von ca. 300 m Loschwasserentnahmestellen aus na-
trlichen und kunstlichen Gewassern vorhanden sind bzw. geschaffen
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werden koénnen, kdnnen diese, im Einvernehmen mit der Brandschutz-
dienststelle, fur die Deckung des erforderlichen Loschwasserbedarfs her-
angezogen werden.

Der statische Druck im Rohrnetz soll mindestens 5,0 bar betragen. Nach
Moglichkeit ist das Ringsystem anzuwenden. Stichleitungen bzw. lange
Endstrange sollten vermieden werden.

Der Fliel3druck an der Entnahmestelle (Hydrant) muss mindestens 3,0 bar
betragen.

Der Abstand der Hydranten untereinander sollte nicht mehr als 80,00 m
und die Entfernung von baulichen Anlagen nicht weniger als 15,00 m bis
20,00 m betragen.

Sofern Unterflurhydranten im Verkehrsbereich liegen, sind sie so zu kenn-
zeichnen, dass sie nicht zugestellt werden kénnen.

Die Hydranten sind auf einer Ringleitung anzuordnen und nach DIN 4066
zu kennzeichnen. Sie sind mindestens einmal jahrlich, moglichst vor Be-
ginn des Winters, zu Uberprufen und zu warten, entsprechend den Hyd-
rantenrichtlinien DVGW W 331.

Infrastruktur/ErschlieBung
Deutsche Telekom

Eine Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur der
Deutschen Telekom in unterirdischer Bauweise ist nur bei Ausnutzung aller Vor-
teile einer koordinierten ErschlieBung sowie einer ausreichenden Planungssi-
cherheit moglich.

Es ist daher sicherzustellen, dass

fur den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im ErschlieBungsgebiet
die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der kunftig ge-
widmeten Verkehrswege maglich ist,

der Erschlielungstrager verpflichtet wird, in Abstimmung mit der Deut-
schen Telekom im erforderlichen Umfang Flachen flr die Aufstellung von
oberirdischen Schaltgehausen auf privaten Grundstlicken zur Verfligung
zu stellen und diese durch Eintrag einer beschrankten personlichen
Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im
Grundbuch kostenlos zu sichern.

eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Di-
mensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordi-
nierung der Tiefbaumalnahmen fur Strallenbau und Leitungsbau durch
den Erschlielungstrager erfolgt,

die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in
Lage und Verlauf nicht mehr verandert werden.
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e die zeitnahe Bekanntgabe der zugeteilten Strallennamen und Hausnum-
mern erfolgt.

Fir die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen so-
wie zur Koordinierung mit StralRenbau- bzw. ErschlieBungsmalnahmen der an-
deren Versorger ist es dringend erforderlich, dass mindestens 6 Monate vor der
Ausschreibung mit dem zustandigen Ressort Produktion Technische Infrastruk-
tur PTI 11 Saarbricken - 67655 Kaiserslautern - Pirmasenserstral’e 65 Kontakt
aufgenommen wird.

Vodafone Kabel Deutschland

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen von Vodafone. Diese
sind bei der Bauausflhrung zu schutzen bzw. zu sichern, sie durfen nicht uber-
baut werden und vorhandene Uberdeckungen darf nicht verringert werden.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung der Telekommunikationsan-
lagen erforderlich werden, wird mindestens drei Monate vor Baubeginn ein Auf-
trag an TFR.Stuttgart. SW@Vodafone.com bendtigt, um eine Planung und Bau-
vorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchfuhren zu
konnen.

Ggf. (z.B. bei stadtebaulichen Sanierungsmal3nahmen) sind durch den Ersatz

oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehende Kosten
nach § 150 (1) BauGB zu erstatten.

Pfalzwerke

Vor Baubeginn ist eine aktuelle Planauskunft der Pfalzwerke einzuholen, die auf
der Webseite der Pfalzwerke Netz AG (https://www.pfalzwerke-netz.de/ser-
vice/kundenservice/online-planauskunft) zur Verfigung steht.

Nachbarrecht

Soweit zwischen den Beteiligten nichts Anderes vereinbart ist, sind bei allen An-
pflanzungen und Einfriedungen die nach dem Nachbarrecht Rheinland-Pfalz gul-
tigen Grenzabstande einzuhalten.

Pflanzliste

STRAUCHER

BOTANISCHER NAME DEUTSCHER NAME
Acer campestre Feldahorn

Corylus avellana Haselnuss

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanquinea Roter Hartriegel
Ligustrum vulgare Liguster
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Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus mahaleb Steinweichsel
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn
Rosa canina Heckenrose

Rosa gallica Essigrose

Rosa glauca Hechtrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Roter Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

fettgedruckt: besonders insektenfreundlich
unterstrichen: Vogelnahrgeholz

BAUME

BOTANISCHER NAME DEUTSCHER NAME

Acer campestre Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn

Acer rubrum Rot-Ahorn

Alnus glutinosa Schwarzerle

Carpinus betulus Hainbuche

Fraxinus ornus Blumen-Esche

Malus sylvestris Wildapfel

Prunus avium Vogel-Kirsche

Prunus padus Gewohnliche  Traubenkir-
sche

Pryus pyraster Wildbirne

Ostyra carpinifolia Hopfen-Buche

Quercus robur Stieleiche

Sorbus aria Echte Mehlbeere

Sorbus torminalis Elsbeere

oder Hochstamm-Obstgeholze

fettgedruckt: besonders insektenfreundlich
unterstrichen: Vogelnahrgeholz

Obrigheim, den .......................

Ortsburgermeister
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	1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)
	Im Allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zulässig:
	 Wohngebäude sowie

	2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. BauNVO)
	2.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,7 festgesetzt.
	2.2 Die Traufhöhe THmax beträgt 7,0 m.
	2.3 Die maximal zulässige Traufhöhe ermittelt sich aus dem vertikalen Abstand zwischen der in Festsetzung 2.5 definierten Bezugshöhe und dem Schnittpunkt zwischen Gebäudeaußenwand und Oberkante Dachhaut. Sie darf für maximal 1/3 der zugehörigen Gebäud...
	2.4 Die maximal zulässige Firsthöhe ermittelt sich aus dem vertikalen Abstand zwischen der in Festsetzung 2.5 definierten Bezugshöhe und dem höchsten Punkt der Dachhaut bzw. Oberkante der Attika.
	2.5 Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO ist für das Allgemeine Wohngebiet der in der Planzeichnung festgesetzte Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen.

	3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22-23 BauNVO)
	3.1 Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die offene Bauweise festgesetzt. Im Allgemeinen Wohngebiet sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig.
	3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Eintrag in der Planzeichnung über Baugrenzen definiert. Zur Herstellung von Terrassen und überdachten Terrassen ohne Seitenwände dürfen die festgesetzten Baugrenzen überschritten werden.

	4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
	4.1 Terrassen und überdachte Terrassen ohne Seitenwände sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.
	4.2 Garagen sind mit ihrer Zufahrtsseite im gesamten Plangebiet mindestens 5 m von der Straßenbegrenzungslinie zurückgesetzt zu errichten.
	4.3 Garagen und Stellplätze sind ausschließlich zwischen der Straßenbegrenzungslinie an der zur Zufahrt genutzten Grundstücksseite und der rückwärtigen Grenze der überbaubaren Grundstücksfläche bzw. deren Verlängerung bis an die seitliche Grundstücksg...

	5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
	6. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
	6.1 Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 250 m2 Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter Laubbaum oder hochstämmiger Obstbaum der Qualität 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 – 20 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlu...
	6.2 Dachflächen von Carports und Garagen sind mindestens extensiv mit einer standortgerechten Gras-Kräuter-Mischung anzusäen oder zu bepflanzen; die Begrünung ist dauerhalt zu unterhalten.
	6.3 Die den privaten Grünflächen zugewandten Außenwände von Gebäuden, deren Fensterabstand mehr als 5 m beträgt, sowie den privaten Grünflächen zugewandte fensterlosen Fassaden sind mit Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen; auf je 1,5 m Wandlänge...

	7. Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
	8. Dachflächen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
	8.1 Zulässig sind Dächer mit einer Dachneigung bis 40 .
	8.2 Dachaufbauten, Nebengiebel und Dacheinschnitte sind nur zulässig, wenn ihre Breite in ihrer Summe die Hälfte der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten. Die Breite der einzelnen Dachaufbauten, Nebengiebel bzw. Dacheinschnitte darf 1/3 der zu...

	9. Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)
	9.1 Auf den privaten Baugrundstücken sind PKW-Stellplätze, Zufahrten und Wege mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen, sofern das anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig auf dem Baugrundstück versickert wird.
	9.2 Im Bereich der privaten Baugrundstücke ist – außer im Traufbereich der Gebäude bis maximal 0,8 m Tiefe - die Verwendung von Stein-, Kiesel- und sonstigen Materialschüttungen mit mehr als 1 m² Fläche zur Gestaltung von Vegetationsflächen unzulässig.

	10. Zahl notwendiger Stellplätze (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)

